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Halberstädter Kirche empfangen hat, auch aufführt: Marchiam etiam ab ipso 
[das heißt von Bischof Albert von Halberstadt] in pheodo recepimus secun­
dum quod in litteris suis super predicta inpheodatione nobis datis plenius con­
tinetur™1. Auf den ersten Blick möchte man vermuten, daß sich hierin eine 
Erinnerung an die Urkunde von 1052 widerspiegelt, aber wahrscheinlicher 
ist es, daß es sich um eine bloße Rechtsfiktion oder Rechtsvorspiegelung 
handelt, mit deren Hilfe man fragwürdige Ansprüche abstützen wollte102.
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Hildesheim

(Nr. 18) Der erste von den Hildesheimer Bischöfen, der ein Verfügungs­
recht über eine Grafschaft erhielt, war Bernward. Otto III. übertrug ihm 
den comitatus, der um die Mundburg im Ostfalengau lag, in beneficiarium 
ius. Die entsprechende Urkunde hat sich nicht erhalten. Wir besitzen bloß 
eine Erneuerung des Privilegs, die Heinrich II. im Jahr 1013 dem Bischof 
ausstellte (DH II 259)103. Es muß wohl offen bleiben, ob der Rechtsinhalt 
dieses zweiten Diploms mit dem der Vorurkunde identisch war. Otto DI. 
hatte die Grafschaft dem Bischof „zu Lehenrecht“ gegeben; Heinrich D. 
übertrug sie ihm für die Zeit bis zu seinem (des Königs) Tod, und zwar ver­
fügte er im besonderen, daß dort keine richterliche Gewalt gegen den Wil­
len des Bischofs ausgeübt werden dürfe und, wen auch immer dieser „wol­

fle“, der solle kraft königlicher Verleihung den comitatus haben. Mit ande­
Sren Worten: Heinrich II. räumte Bernward für eine befristete Zeit das 
Recht ein, den Grafen zu benennen. Ungeachtet dessen, was in dem ver­
lorenen Diplom Ottos III. gestanden haben mag, hat sein Nachfolger also 
dem Bischof die besagte Grafschaft im eigentlichen Sinn keineswegs über­
tragen.

Was für eine praktische Wirkung die Urkunde gehabt hat, ist nicht 
leicht zu sagen. Die Mundburg lag an der Aller, die zugehörige Grafschaft 
in pago Astuala. Da das Gebiet an der Aller nur die Nordostgrenze des gro­
ßen Ostfalengaus bildete, kann der hier erwähnte comitatus sich nicht auf


